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Entwicklungsförderung inklusive 
Kinderschutz –
die Rolle der Frühförderung in den 
Netzwerken Kinderschutz



In den letzten 5 Jahren hatte der Autor (Arbeitsgruppenleiter)

• Forschungsförderung von EU, DFG, BMG, BMBF, BMFSFJ,UBSKM 
Länder-Sozialministerien, Landesstiftung BaWü, Päpstliche 
Universität Gregoriana, Caritas, CJD

• Reisebeihilfen, Vortragshonorare, Veranstaltungs- und Ausbildungs-
Sponsoring von DFG, AACAP, NIMH/NIH, EU,UBSKM, Goethe Institut, 
Pro Helvetia, Adenauer-, Böll- und Ebert-Stiftung, Fachverbände und 
Universitäten sowie Ministerien

• Keine industriegesponserten Vortragsreihen, „Speakers Bureau“ 
• Klinische Prüfungen und Beratertätigkeit für Servier, BMBF
• Mindestens jährliche Erklärung zu Conflicts of Interest gegenüber der 

DGKJP und ESCAP (Präsident) und APK 
• Kein Aktienbesitz, keine Beteiligungen an Pharmafirmen

Offenlegung möglicher 
Interessenkonflikte
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Industrie, sonstige Stiftungen, sonstige Bundesmittel
DFG/SFB EU Länderministerien

Verausgabte Drittmittel der letzten 5 Rechnungsjahre: 
Prozentuale Aufteilung

Verausgabte Drittmittel



Projekte mit E-Health Bezug

35%65%

Projekte mit E-Health Bezug Projekte ohne E-Health Bezug

Prozentualer Anteil von Projekten mit E-Health Bezug an den 
verausgabten Drittmitteln der letzten 5 Rechnungsjahre:



Projekte mit Bezug zum 
Themenbereich Kinderschutz

55%

45%

Projekte mit Bezug zum Kinderschutz Projekte ohne Bezug zum Kinderschutz

Prozentualer Anteil von Projekten mit Bezug zum Themenbereich 
Kinderschutz an den verausgabten Drittmitteln der letzten 5 
Rechnungsjahre:



• Einleitung

• Häufigkeiten von sexuellem Kindesmissbrauch; populationsbezogenes Dunkelfeld und  
bestimmte Settings

• Frühe Hilfen und Frühförderung

• Schweigepflicht, Datenschutz und Kindeswohlgefährdung

• Childhood disability is both a risk and result of maltreatment

• Gefährdungen in Institutionen

• Folgen von frühen Kindheitsbelastungen und Gefährdungen 

• … keine selffullfilling prophecy Opferstereotype vermeiden

• Schutzprozesse vs. Schutzprozesse Institutionen der Frühförderung müssen 
Schutzorte und Kompetenzorte sein

• Schutzprozess in KJPP Ulm seit Klinikgründung 2001

• Materialien, Programme, Dissemination

• Fazit

Gliederung



Einleitung



Fall Staufen



Abschlussbericht der Kommission 
Kinderschutz Baden-Württemberg



Abschlussbericht der Kommission 
Kinderschutz Baden-Württemberg 

Empfehlungen:

1. Im familiengerichtlichen Verfahren:

Amtsermittlungsgrundsatz schärfen, 

Partizipation von Kindern verbessern

1. Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf 

besonders rückfallgefährdete 

Sexualstraftäter/-innen stärken

3. Interdisziplinäres Verständnis fördern

4. Informationsweitergabe verbessern 



5. Gefährdungseinschätzung optimieren

6. Kooperation verbessern

7. Aus der Vergangenheit lernen 

8. Wissenschaft nutzen

Abschlussbericht der Kommission 
Kinderschutz Baden-Württemberg 



9. Anlaufstellen und Hilfen für Betroffene 

ausbauen und stärken

10. Mit Schutzkonzepten und Auditierung Prävention 

ausbauen

11. Handlungssicherheit verbessern

12. Mehr Fortbildungen und Qualifizierungen ermöglichen

Abschlussbericht der Kommission 
Kinderschutz Baden-Württemberg 



Abschlussbericht Baden-Württemberg liegt vor 
zu beziehen unter:

https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
sm/intern/downloads/Publikationen/Abschlussbericht_Kommi
ssion-Kinderschutz_Band-II.pdf

https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
sm/intern/downloads/Publikationen/Abschlussberic
ht_Kommission-Kinderschutz_Band-I.pdf



Häufigkeiten von sexuellem 
Kindesmissbrauch; 

populationsbezogenes Dunkelfeld 
und bestimmte Settings



Formen von Kindesmisshandlung

Misshandlung (Handlungen)

Körperliche 
Miss-

handlung

Vernachlässigung  (Unterlassungen)

Emotionale 
Misshandlung

Sexualisierte 
Gewalt/ 

Sexueller 
Missbrauch

Körperliche 
Vernachlässigung

Emotionale 
Vernachlässigung

Formen von Kindesmisshandlung

Nach Leeb et al. 2008



Neue Klassifikation von UNICEF

Webseite: 
https://data.unicef.org/resources/international-classification-of-violence-against-children/

• Homicide of a child

• Physical violence against a child

• Sexual violence against a child

• Psychological violence against a child

• Neglect of a child

• Other acts of violence against a child 

not elsewhere classified



In Europa:

• 18 Millionen Kinder von sexuellem 
Missbrauch betroffen

• 44 Millionen Kinder von körperlicher 
Misshandlung betroffen

• 55 Millionen von psychischer Misshandlung 
betroffen

 90 % aller Misshandlungsfälle werden von 
den Fachkräften in den Institutionen nicht 
wahrgenommen

17

WHO: European report on preventing child maltreatment

Mangelnde Wahrnehmung in medizinischen und 
pädagogischen Institutionen



Meldungen Kindeswohlgefährdung (KWG) und 
festgestellte Gefährdungen im zeitlichen Verlauf
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Der Anteil der festgestellten KWG im Vergleich zu den Meldungen liegt anteilig 
durchgehend zwischen 30 und 35%.  



Meldungen Kindeswohlgefährdung (KWG) und 
festgestellte Gefährdungen im zeitlichen Verlauf

Der Anteil der festgestellten KWG im Vergleich zu den Meldungen liegt anteilig 
zwischen 30 und 32%.  
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Kindeswohlgefährdung: festgestellte 
Misshandlungsformen 2022
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Melder von Kindeswohlgefährdung

1,2

4,0

4,1

4,9

5,6

6,7

7,4

7,4

10,0

13,3

13,9

21,5

1,2

3,7

3,9

4,3

6,3

6,6

7,8

7,3

10,6

13,7

12,1

22,5

1,1

3,6

4,4

4,2

5,6

6,6

7,8

7,3

9,7

14,1

12,1

23,5

1,1

3,9

4,4

4,6

5,4

6,1

7,2

7,6

8,8

13,1

13,6

24,2

0 5 10 15 20 25

Beratungsstelle

Kindertageseinrichtung, -pflegeperson

Minderjährige/r selbst

Sonstige

Anonym

Hebamme, Arzt, Klinik, Gesundheitsamt o.ä.

Eltern(teile), Personensorgeberechtigte

Soziale Dienste, Jugendamt

Verwandte, Bekannte, Nachbarn

Einrichtung der Jugendarbeit/Kinder- und Jugendhilfe/Erziehungshilfe

Schule

Polizei, Gericht, Staatsanwaltschaft

2022 2021 2020 2019



Deutsches Ärzteblatt

Quelle: https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=221253



Prävalenzstudie aus Deutschland

• Bevölkerungsrepräsentative Stichprobe, N=2510 Teilnehmer

• Alter: 14-94  Jahre

• Geschlecht: 53.3% weiblich, 46.7% männlich



Ergebnisse CTQ
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Prävalenzen von sexuellem Kindesmissbrauch aus eigenen 
Befragungen 

• CTQ: 2,3% für schweren sexuellen Missbrauch; 
13,9% bei breiter Definition von sexuellem Missbrauch (Witt et al., 2017, 
CAPMH)

• ACE Fragebogen: 4,5% (Witt et al., 2019, dt. Ärzteblatt)

• Jugendliche in Institutionen: 46,7% der Mädchen und 8,0% der Jungen 
(Allroggen et al., 2017; Child Abuse & Neglect)

• Frauen als Täterinnen: 6-10% (Gerke et al., 2019, 2021, Child Abuse & 
Neglect, Journal of child sexual abuse)



2. November 2000
Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung

§ 1631 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“



 Einstellungen zu 
Körperstrafen und elterliches 
Erziehungsverhalten in 
Deutschland

Beispiel: Universelle Prävention 



Entwicklung der Zustimmung 
über die letzten 20 Jahre

76,4 76,2

44,7 42,7

58,7
53,7

17 17,6

9,3 7,9
2 2,5 2 1,9 0,1 0,3 3 1,9 0,4 0,6

0
10
20
30
40
50
60
70
80

20
01

20
05

20
16

20
20

20
01

20
05

20
16

20
20

20
01

20
05

20
16

20
20

20
01

20
05

20
16

20
20

20
01

20
05

20
16

20
20

Klaps auf den Po Leichte Ohrfeige Schallende
Ohrfeige

Tracht Prügel mit
Bluterguss

Mit Stock
Kräftig auf den

Po

Pr
oz

en
t %

Angewendete/ als angebracht erachtete Erziehungsstrafen von 
2001 bis 2020



Frauen/ Mütter als Täterinnen

UN Nachhaltigkeitsziele

Ziel 16 Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur 
Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 
und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Unterziel 16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, 
den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt 
gegen Kinder beenden

Indikator 16.2.3 Anteil junger Frauen und Männer im 
Alter von 18-29 Jahren, die vor Vollendung des 18. 
Lebensjahrs sexuelle Gewalt erlebt haben 



Indikator 16.2.3.     der    SDG



Frühe Hilfen und Frühförderung



Aktionsprogramm „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder 
und soziale Frühwarnsysteme“ (BMFSFJ) dann 
Etablierung NZFH    



Werkbuch Vernetzung



Kinderschutzgesetze in allen 16 Bundesländern

Bundeskinderschutzgesetz (Verabschiedung 1.1.2012  /
Verwaltungsvereinbarung Juli 2012)

 Stärkung präventiver Ansätze /  Auf- und Ausbau 
lokaler Netzwerke Früher Hilfen sowie Einsatz 
Familienhebammen

Weiterqualifizierung der Einschätzung und Abwendung
von Kindeswohlgefährdung

zeitlich zunächst auf vier Jahre befristete Bundesinitiative (177 Mill. € 
danach Fonds des Bundes ( 51 Mill. € jährlich)

mittlerweile Regelangebot aber die Frühförderung mit der Schnittstelle zum 
SGB V wird nicht explizit geregelt

Kinderschutz  und Frühe Hilfen - fachliche 
und politische Initiativen  



Frühe Hilfen sind interdisziplinär und können nicht mit den fachlichen 
Voraussetzungen einer isolierten sozialen oder medizinischen Profession 
abgedeckt werden    

interdisziplinäre Wissensgrundlage und 
Handlungskompetenzen

Frühe Hilfen setzen systematische interdisziplinäre Strukturen und 
geregelte Kooperationswege voraus  

Frühförderung nach Speck (1996, S.15f) :  „…Komplex  medizinisch, 
pädagogisch, psychologisch und sozialrehabilitativer Hilfen, die darauf 
gerichtet sind, die Entwicklung eines Kindes und sein Leben-Lernen in 
seiner Lebenswelt in den ersten Lebensjahren unterstützend zu begleiten, 
wenn diesbezüglich Auffälligkeiten oder Gefährdungen vorliegen.“            

Ausgangssituation: Frühe Hilfen
und Kinderschutz



Themenheft aus dem Projekt





Fehleranalysen führen zur Forderung nach 
Vernetzung und Netzwerken



Informationsaustausch (+) versus tatsächliche systematische Zusammenarbeit (-)
- offenbar leichter über ein Problem zu reden und sich 
auszutauschen als zusammenzuarbeiten; Provan et al., 2005; 
Barnes et al., 2010) 

- Akteure schienen sich eher in Netzwerken zu engagieren, die ihren 
eigenen organisatorischen Bedürfnissen dienten als übergreifenden
Präventions- und Gesundheitszielen (Hoeijmakers et al, 2007) 

aber: regelmäßiger Informationsaustausch im Kontext reger 
Netzwerkaktivitäten

 gutes Potential für weitergehende Zusammenarbeit 
(Provan et al., 2004)

Netzwerke im Gesundheitsbereich - Was wissen 
wir?



„Cliquen“ im Netzwerk (-)
implizite Tendenz andere Akteure/Institutionen auszuschließen 
 eingeschränkte Kommunikation/unvollständiger 

Informationsaustausch           
(Rowley, 1997)

Netzwerke im Frühbereich

Fegert, 2008 s.49: die 
Frühförderung wird 

von anderen 
Arbeitspartnern in der 

Vernetzung nicht 
wahrgenommen bzw. 

nicht als primärer 
Arbeitspartner 

erwähnt wenn es um 
den Kinderschutz geht



„Kinderschutz ist systemrelevant“

Fegert, J.M., Clemens, V. & Berthold, O. 2020, "COVID-19-
Pandemie - Kinderschutz ist systemrelevant", Deutsches 
Ärzteblatt, vol. 117, no. 4, pp. 703-707. 



Kindliche Basisbedürfnisse und deren 
Berücksichtigung in der UN-
Kinderrechtskonvention

Basic Need UN-Kinderrechtskonvention

Liebe und Akzeptanz
Präambel, Art. 6;

Art. 12, 13, 14

Ernährung und Versorgung Art. 27, Art. 26, Art. 32

Unversehrtheit, Schutz vor 
Gefahren, vor materieller 
emotionaler und sexueller 

Ausbeutung

Art. 16, Art. 19,

Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Bindung und soziale Beziehungen
Art. 8, 9, 10, 11;

Art. 20, 21, 22

Gesundheit Art. 24, 25, 23, 33

Wissen und Bildung
Art. 17;

Art. 28, 29, 30, 31



Theorie der kumulativen 
Ungleichheit

Vor der Krise Während der Pandemie

Morbidität aufgrund von Einschränkungen



Ad hoc Empfehlungen Deutscher Ethikrat 
vom 28.11.2022

Aufmerksamkeit, Beistand und Unterstützung für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in und nach gesellschaftlichen Krisen

 Pandemie als Zeit der emotionalen und 
existenziellen Krise

 Spannungsfeld – seelische Belastung vs. 
Psychische Erkrankung

 Fokus Kinder und Jugendliche und junge 
Erwachsene – Frage der Solidarität und 
Generationengerechtigkeit

 Körperliche Unversehrtheit und 
psychische Integrität 

https://www.ethikrat.org/filea
dmin/Publikationen/Ad-hoc-
Empfehlungen/deutsch/ad-
hoc-empfehlung-pandemie-
und-psychische-gesundheit.pdf



Ethikrat, 28.11.2022

Empfehlungen
1. Schulbasierte Angebote 
2. Stärkung der Einrichtungen, welche Diagnostik-, 

Beratungsangebote, Heilbehandlung und Hilfen zur 
Teilhabe vorhalten

3. Information und Dissemination 
4. Hilfen zur Transition und ergänzende Freizeitangebote 
5. Schulungen von Personen im Bildungs- , Sozial- und 

Gesundheitsbereich um bei Alltagskontakten 
Problemlagen frühzeitig zu erkennen und 
Weitervermittlung von Betroffenen in 
Unterstützungsangebote einzuleiten

6. Versorgungsdefizite in Diagnostik und Psychotherapie 
7. Stepped Care Approaches 
8. Ausbau und verlässliche Finanzierung von Beratungs-

und Hilfsangeboten in Bereichen Schule, Hochschule, 
Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe, 
systemische Ausgestaltung, Lebensweltbezüge, Familie

9. Forschung unter anderem zu Folgen und Bewältigungs-
chancen um Angebote, Prävention, Beratung, 
Diagnostik, Therapie und Rehabilitation evidenzbasiert 
zu verbessern



• Artikel 3 – Allgemeine Grundsätze
• Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

1. die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner 
individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene 
Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;

2.die Nichtdiskriminierung;
3.die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und 

Einbeziehung in die Gesellschaft;
[…]

UN-Behindertenrechtskonvention



Artikel 12 – Gleiche Anerkennung vor dem Recht

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht 

haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen 

Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit 

genießen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit 

Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung 

ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.

UN-Behindertenrechtskonvention



BZGA Abwicklung: was wird mit dem 
NZFH im BIPAM

https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/neues-institut-gegen-volksleiden-19219898.html



Selektive 
Prävention

Universelle 
Prävention

Indizierte 
Prävention

Familien mit Kindern im Säuglings- und Kleinkindalter

Jugendliche 
Eltern

Psychisch
oder chronisch

körperlich
erkrankte

Eltern

Kinder mit 
Entwicklungs-

Auffällig-
keiten

Familien 
mit

Migrations-
hintergund

Familien
mit

psycho-
sozialen

Belastungen

Voraus-
gehendes

oder
einmaliges

Gefährdungs-
ereignis

- -

Präventionsstruktur Frühe Hilfen und 
Frühförderung



Schweigepflicht, Datenschutz und 
Kindeswohlgefährdung



• Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörige 
eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

• Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter 
wissenschaftlicher Abschlussprüfung,

• Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie
• Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer 

Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt 
ist,

• Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 
8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

• staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich 
anerkannten Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder

• Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten 
Schulen

Gesetz zur Kooperation und 
Information 
im Kinderschutz (KKG)

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung



• Die Personen der genannten Berufsgruppen haben zur Einschätzung der 
Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

• Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten 
pseudonymisiert zu übermitteln.

• Scheidet eine Abwendung der Gefährdung aus oder ist dieses Vorgehen 
erfolglos und wird ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich gehalten, 
um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 
abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren. 

• Hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. 

• Zu diesem Zweck sind die Personen befugt, dem Jugendamt die erforderlichen 
Daten mitzuteilen.

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

Gesetz zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz (KKG)



Rechtliche Vorgaben: 
„gewichtige Anhaltspunkte“
Befugnisnorm in Bezug auf die Schweigepflicht im Bundeskinderschutzgesetz    
(§ 4 KKG) Abgestuftes Vorgehen im Rahmen der Güterabwägung

Bei Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdung: 

Stufe 1

Stufe 3

Stufe 2

Prüfung der eigenen 
fachlichen Mittel zur 
Gefährdungsabschätzung 
und Gefährdungsabwehr

Hinwirken auf die aktive 
Inanspruchnahme von Hilfen 
durch die 
Personensorgeberechtigten

Mitteilung an das Jugendamt 
(Befugnis) wenn:

 Tätigwerden dringend  
erforderlich ist

 Personensorgeberechtigte  
nicht bereit oder nicht in 
der Lage sind, an  
Gefährdungseinschätzung   
oder Abwendung  der  
Gefährdung mitzuwirken

IseF

Wenn Tätigwerden des JA zur Gefahrenabwendung erforderlich



DRK Kliniken Berlin | Westend:

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Universitätsklinikum Ulm:

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ 

Psychotherapie

Universitätsklinikum Freiburg:

Institut für Rechtsmedizin

Struktur und Beratungstätigkeit der 
Medizinischen Kinderschutzhotline



Bereich Familiengerichte und 
Kinder- und Jugendhilfe neu seit 
Januar 2021



Kinder- und 
Jugend-

psychiatrie
Rechtsmedizin Pädiatrie

Hintergrunddienst 24/7

Psychotherapie

Sozial-
pädagogin Juristin

Das Team der 
Kinderschutzhotline



„Eine gegenwärtige, in solchem Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der 
weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen, 
seelischen oder körperlichen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt“ 

(BGH,14.07.1956, IV ZB 32/56, BGH, 06.02.2019, XII ZB 408/18)

• Voraussetzungen einer Maßnahme nach § 1666 BGB:
1. konkrete Gefährdung des Kindeswohls – körperlich, geistig, seelisch

+
2. Eltern sind nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden

Familiengerichtliche Maßnahmen bei 
Kindeswohlgefährdung §§ 1666, 1666a BGB



Gefahrenbegriff - Prognosefragen

 Absehbare Rechtsgutsbeeinträchtigung
 zeitliche Nähe des Schadenseintritts, 
 Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts

 Gerade bei häuslicher Gewalt und längerfristig chronisch 
einwirkenden sogenannten „Household Dysfunctions“ und / 
oder Misshandlungs- und Vernachlässigungsformen gilt: 
Je größer und folgenreicher der möglicherweise 
eintretende Schaden ist, desto geringere Anforderungen 
sind an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zu 
stellen:

„Je-Desto-Formel“



(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen 
Familie verbunden ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf 
andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf 
unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt werden 
soll. […]

(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere 
Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass 
sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen

§ 1666a BGB Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; 
Vorrang öffentlicher Hilfen

Eingriffe ins Sorgerecht §§ 1666 
und 1666a BGB



“Childhood disability is both a risk and 
result of maltreatment”



Verfügbare Daten und Datenqualität

• Insgesamt wenige qualitativ hochwertige Studien zum Thema

• Bekanntermaßen schwankende Zahlen je nach Definition (auch bei gesunden 
Kindern)

• Schwierigkeiten Kausalität festzustellen (Behinderung als Folge oder Ursache 
von Misshandlung?) 

• Ggf. erhöhte Dunkelziffer bei Kindern, die in ihrer Kommunikation 
eingeschränkt sind?

• Ggf. höhere Werte, da mehr Aufmerksamkeit bei behinderten Kindern?

 Die hier präsentierten Daten zeigen Korridore auf, die die Dimension der 
Problematik zu beschreiben versuchen



Eine Krankheit i. S. d. § 62 Abs. 1 Satz 2 SGB V ist ein regelwidriger körperlicher oder

geistiger Zustand, der Behandlungsbedürftigkeit zur Folge hat. Gleiches gilt für die

Erkrankung

nach § 62 Absatz 1 Satz 4 und 8 SGB V.

Eine Krankheit ist schwerwiegend chronisch, wenn sie wenigstens ein Jahr lang, mindestens

einmal pro Quartal ärztlich behandelt wurde (Dauerbehandlung) und eines der folgenden

Merkmale vorhanden ist:

• Pflegebedürftigkeit des Pflegegrades 3, 4 oder 5

• Grad der Behinderung (GdB) oder ein Grad der Schädigungsfolgen (GdS) von mindestens

60 oder eine Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 60 %

• kontinuierliche medizinische Versorgung (ärztliche oder psychotherapeutische

Behandlung, Arzneimitteltherapie, Behandlungspflege, Versorgung mit Heil- und

Hilfsmitteln) erforderlich
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1530/RL-Chroniker_2017-11-17.pdf

Chronische Gesundheitsstörung versus 
Behinderung: Sozialrechtliche Definitionen



Von Behinderung wird gesprochen, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit

oder seelische Gesundheit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter

typischen Zustand abweichen und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

beeinträchtigt ist (§ 2 SGB IX).

 Unterscheidung zwischen „chronischer Krankheit“ und „Behinderung“ ist unscharf,

in der medizinischen Praxis werden beide Begriffe häufig alternativ verwendet.

Bezugspunkt:

 SGB V: Gesundheitsstörung

 SGB IX: auf die aus der Störung resultierende Teilhabebeeinträchtigung

Chronische Gesundheitsstörung versus 
Behinderung: Sozialrechtliche Definitionen



• In Deutschland beträgt die Prävalenz von 

chronischer Erkrankung bei 0- bis 17-

Jährigen etwa 16%

• Ca. 2,2 Millionen Minderjährige in 

Deutschland, die an einer chronischen 

Erkrankung leiden

• Bei 14% liegt ein spezieller 

Versorgungsbedarf vor, ca. 3% sind im Alltag 

eingeschränkt

Epidemiologie chronischer Krankheit



• Ca. 194.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

haben eine anerkannte Schwerbehinderung (ca. 

1,5%).

• In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe leben 

ca. 21.000 junge Menschen mit Behinderungen.

• In Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben ca. 

102.000 Minderjährige mit Behinderungen.

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. https://www.kinder-jugendhilfe.info/allgemeine-rahmenbedingungen/gesellschaft/behinderungen

Epidemiologie von (Schwer-)Behinderung



Folgende vier Profilgruppen wurden in der Kindernetzwerkstudie (Kofahl and Lüdecke, 2014) definiert.

Profilgruppen nach Kofahl und 
Lüdecke

Kinder mit 
Mehrfachbehinderungen

Sie sind in ihrer geistigen und körperlichen 
Selbstständigkeit stark eingeschränkt; 

dementsprechend ist in dieser Gruppe der 
Versorgungsbedarf am größten.

Kinder mit primär körperlichen 
Behinderungen

Bei den Betroffenen liegen überdurchschnittlich 
hohe Einschränkungen im Bereich der 
Körperfunktionen und Mobilität vor.

Kinder mit primär geistigen 
Behinderungen

Die Einschränkungen beziehen sich überwiegend 
auf die Bereiche Lernen, Geist (Sprache und 

Interaktion) sowie Verhalten.

Kinder mit anderen chronisch 
körperlichen Krankheiten

Im Vergleich zu den Kindern der anderen Gruppen 
sind sie sowohl in ihrer geistigen als auch 

körperlichen Selbstständigkeit nicht oder nur 
gering eingeschränkt.
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1.910.000

412.000
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Chronisch kranke
Kinder

Kinder mit speziellem
Versorgungsbedarf

Kinder mit
Einschränkungen im

Alltag

Kinder mit
Schwerbehinderung

Epidemiologie von chronischer 
Krankheit und Behinderung



Unerfahrene, überforderte Eltern 

Psych. Erkrankung, Geldsorgen, eigene Gewalterfahrungen

Stiefvater (/-mutter)

Substanzmissbrauch
Chronisch krankes Kind, körperliche/mentale 
Entwicklungsverzögerung
Verhaltensauffälligkeit 
Mehrlinge, Frühgeborene, „Schreibabys“
Viele Geschwisterkinder
Junges Alter des Kindes

•Beengte Wohnumgebung
•Hohe Kriminalitätsrate
•Armut, finanzielle Sorgen
•Geringe soziale Eingebundenheit

Sichtbare Chronisch kranke Kinder
Risikogruppen Körperliche/mentale 
Entwicklungsverzögerung
im Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten 
medizinischen Mehrlinge
System Frühgeborene

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau. (2019).
Child Maltreatment 2017. Available from https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/child-maltreatment. 

Risikofaktoren für Kindesmisshandlung und 
-vernachlässigung

ELTERN

KINDER

UMWELT



Schätzungen gehen von 3-7 -fach erhöhtem Risiko für 
behinderte Kinder aus. 1

1 Legano, L. A. et al. (2021). Maltreatment of Children With Disabilities. Pediatrics.
2 Child Welfare Information Gateway. (2018) The risk and prevention of maltreatment of children with disabilities. U:S. Department of Health and Human Services, Children’s Bureau

3 Svensson, B.,et al. (2011). Chronic conditions in children increase the risk for physical abuse – but vary with socio-economic circumstances. Acta Paediatrica.

USA: 14% aller von Kindesmisshandlung und -
vernachlässigung Betroffenen haben eine Behinderung2

Für chronisch kranke Kinder werden Odds Ratios von 
1,67 – 2,54 angegeben.3

Häufigkeit von Misshandlung und 
Vernachlässigung bei chronischer Krankheit 
und Behinderung



USA: Fast die Hälfte der Kinder >3 Jahre, in denen die Child 
Protection Services aktiv wurden, waren nicht normal 
entwickelt. 2

1 Stein REK et al. (2013) Chronic Conditions Among Children Investigated by Child Welfare: A National Sample. Pediatrics
2  Helton JJ et al. (2019) Prevalence and severity of child impairment in a US sample of child maltreatment investigations. J Dev Behav Pediatr. 

3 Legano, L. A. et al. (2021). Maltreatment of Children With Disabilities. Pediatrics.

Behinderung/chronische Krankheit ist doppelt so häufig bei 
misshandelten Kindern im Vergleich zur Kontrollgruppe. 3

Doppelt bis 3x soviele chronische Krankheiten bei 
Kindern, die in den USA vom Child Protection Services
eingeschätzt wurden. 1

Häufigkeit von Misshandlung und Vernachlässigung 
bei chronischer Krankheit und Behinderung



mit Behinderung ohne Behinderung Gesamt

Jegl.  Misshandlungsform 1.012 31% 3.491 9% 4.503 11%

Nicht misshandelt 2.250 69% 33.458 91% 35.708 89%

Gesamt 3.262 100% 36.949 100% 40.211 100%

Sullivan PM, Knutson JF. (2000) Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect

Gewaltbetroffenheit insgesamt: 
Sullivan & Knutson (2000) 

• Gesamtstichprobe: 40.211 

Kinder

• Insgesamt 4.503 von irgendeiner 

Gewaltform betroffen.



Sullivan PM, Knutson JF. (2000) Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect

Gewaltbetroffenheit insgesamt: 
Sullivan & Knutson (2000) 

Hauptergebnisse: 

• Kinder mit jeglicher Behinderung 

deutlich häufiger als Kinder ohne 

Behinderung betroffen

• Insbesondere Kinder mit 

Verhaltensauffälligkeiten 

betroffen

• Hohe Betroffenheit auch bei Kindern 

mit chronischen Krankheiten



Jones L, Bellis MA et al (2012) Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. The Lancet

• Jegliche Gewalt: OR 3,68 (2,56-5,29)

• Körperliche Misshandlung: OR 3,56 (2,80-4,52)

• Sexualisierte Gewalt: OR 2,88 (2,24-3,69)

Gewaltbetroffenheit insgesamt: 
Jones & Bellis (2012)



• Sullivan & Knutson (2000)1: große Registerstudie, Kinder mit Behinderung wurden 

3,9-mal häufiger Opfer von emotionaler Misshandlung als Kinder ohne 

Behinderungen

• Cuevas et al. (2009)2 : Kinder mit einer psychiatrischen Diagnose haben ein höheres 

Risiko

1  Sullivan PM, Knutson JF. (2000) Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect
2 Cuevas CA et al. (2009) Psychiatric diagnosis as a risk marker for victimization in a national sample of children. J Interpers Violence. 

Emotionale Misshandlung: 
fast vierfach erhöhte Betroffenheit 



• Fegert et al (2015) 1: Vernachlässigung ist häufigste Misshandlungsform, in der klinischen Praxis vor 

allem die Medizinische Vernachlässigung oder Vernachlässigung der Medizinischen Sorge relevant.

• Van Horne et al (2015)2: bei Kindern < 2 Jahre ein erhöhtes Risiko für Vernachlässigung bei Kindern mit 

Kiefer-Gaumenspalte und Spina Bifida

• Sullivan & Knutson (2000)3: große Registerstudie, starken Zusammenhang zwischen Behinderung und 

Vernachlässigung, Kinder mit Behinderung wurden 3,76-mal häufiger Opfer von Vernachlässigung wurden 

als Kinder ohne Behinderungen

• Center of Disease Control (2022)4: Kinder mit körperlicher / mentaler 

Entwicklungsverzögerung, die im Alltag stärker von Erwachsenen abhängig sind, 

werden häufiger als unbeeinträchtigte Kinder vernachlässigt.

1 Fegert JM et al. (2015). Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen Springer
2 Van Horne BS et al. (2015) Maltreatment of Children Under Age 2 With Specific Birth Defects: A Population-Based Study. Pediatrics

3 Sullivan PM, Knutson JF. (2000) Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect
4 Center of Disease Control (2022) https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandsafety/abuse.html

Vernachlässigung: häufigste Misshandlungsform, 
fast vierfach erhöhte Betroffenheit



Gefährdungen in Institutionen



https://journals.sagepub.com/page/sax/podcasts/index

Sexueller Missbrauch in Institutionen



Häufigkeit von Misshandlung durch 
Pflege- und Betreuungspersonen

 Häufigkeit von Gewalt gegen Minderjährige durch Pflege- und 

Betreuungspersonen ist bisher kaum untersucht worden

Bevölkerungsbasierte Befragung der deutschen Bevölkerung mit 2.437 

Teilnehmern (Witt et al., 2018 ) 

• Lebenszeitprävalenz von 3,1% (♀ 4,8%, ♂ 0,8%) für sexuellen 

Kindesmissbrauch in Institutionen (Schulen, Heime, Vereine, Kliniken etc.) 

• Prävalenz von körperlicher Misshandlung in Einrichtungen: 28%, davon 16% 

durch Pflegekräfte oder anderes Personal 



1,43%

0,28%
0,12% 0,16% 0,16% 0,08%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Prävalenz sexuellen Missbrauchs 

Ergebnisse: Prävalenzen



Ergebnisse: Schätzung Betroffene bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren 
(71,48 Mio.)

1.022.164

198.714
85.231 113.641 113.641 56.820

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000
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USUMA-Befragung zu Gewalt durch 
Pflege- und Betreuungspersonen

• Bevölkerungsrepräsentative Umfrage im 

Jahr 2018 mit N=2.516 (♀ 54,5%, ♂

45,5%)

• Erfragt wurden erlebte Übergriffe durch 

Pflegepersonen in der Kindheit und 

Jugend unter anderem in 

Kinderkliniken/Kliniken für Erwachsene 

und der Kinder- und Jugendpsychiatrie



USUMA-Befragung zu Gewalt durch 
Pflegekräfte in Kliniken

Form der 
Misshandlung

Kinder- und Jugendpsychiatrie 

(N =39-41)

Kinderklinik/Klinik für 
Erwachsene 

(N =459-465)

Betroffene
Gesamt 

in %

Betroffene
Gesamt 

in %Weiblich 
in %

Männlich 
in %

Weiblich 

in %

Männlich 

in %

Körperliche 
Misshandlung

36.0 25.0 31.7 8.4 8.9 8.6

Emotionale 
Misshandlung

20.8 26.7 23.1 9.9 9.0 9.5

Sexueller 
Missbrauch

4,0 12,5 7,3 0,4 1,1 0,7

Vernachlässigung 20.0 25.0 22.0 10.7 12.0 11.2

Hoffmann et al., 2020



Folgen von frühen Kindheitsbelastungen 

und Gefährdungen 



Kindheits-Traumata

Akute 
Belastungsstörung

Normale Entwicklung
(Resilienz)

• PTBS, Bindungsstörungen

• Depression

• Suizidalität + Risikoverhalten

• Substanzmissbrauch

• Körperliche Erkrankungen 
(Adipositas, Herz-Kreislauf,…)

• Transgenerationale Weitergabe 
(Opfer => Täter)

Fergusson et al. 1996, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.35: 1365-1374
Felitti et al. 1998, Am J Prev Med. 14: 245-258 
Houck et al. 2010, J Ped. Psychol, 35: 473-483 
Irish, Kobayashi & Delahanty 2010, J Ped Psychol 35: 450-461
Oswald, Heil & Goldbeck, J Ped Psychol. 2010, 35: 462-472
Pears & Capaldi 2001, Child Abuse and Neglect 25: 1439-1461
u.v.m.

Traumafolgestörungen



Symptomverläufe

• Resilient50 %

• Erholung25-30 %

• Chronisch15 %

• Späterer Beginn10 %



Resilienz und Kindesmisshandlung:
Sexueller Missbrauch

• Systematisches Review 
• 340 Studien identifiziert
• 37 Studien analysiert

ca. 1/3



CANMANAGE (BMBF):
Akute Fälle aus der Jugendhilfe

34%

66%

Resilient

mit
psychischen
Auffälligkeiten

 etwa 1/3 bleibt resilient (N=69)

CANMANAGE: Missbrauchsfolgen



‘Much of what is recognized as common in adult 
medicine is the result of what is not recognized in 
childhood’

Vincent Felitti, 2002

• Weitreichende psychische, somatische und 
sozioökonomische Folgen von Kindesmisshandlung

• Kindesmisshandlung in allen medizinischen Bereichen 
relevant

Ärztinnen und Ärzte: zentrale Rolle im Kinderschutz

Langzeitfolgen



„A set of adverse childhood experiences that
have a negative and lasting effect on the health

and wellbeing of those affected“

• Im Rahmen eines kumulativen Risikomodells

• Household Dysfunction (Probleme im Elternhaus) und 
Misshandlung

Breiteres Konzept

Was sind ACE?



5 Typen von Misshandlung 5 Typen von Problemen im 
Elternhaus

• Emotionale Misshandlung • Elterliche Scheidung / 
Trennung

• Körperliche Misshandlung • Gewalt gegen die (Stief-) 
Mutter

• Sexueller Missbrauch • Substanzmissbrauch im 
Haushalt

• Emotionale Vernachlässigung • Psychische Störung im
Haushalt

• Körperliche Vernachlässigung • Inhaftierung eines 
Familienmitglieds

Wie werden ACE erfasst?



ACE-Pyramide

Einfluss auf 
Entwicklung 

(neuro, sozial, 
Persönlichkeit)

Tod

Geburt Die „ACE-Pyramide“  ist das Rahmenkonzept der ACE-Studie. Sie bietet ein 
Erklärungsmodell für zugundliegende Mechanismen, wie belastende 
Kindheitserlebnisse die Gesundheit und das Wohlergehen über die 
Lebensspanne hinweg beeinflussen

Früher 
Tod

Krankheit, 
Behinderung, und 
Soziale Probleme

Aneignen von 
Risikoverhalten

Soziale, emotionale, und 
kognitive Einschränkungen

Gestörtes Neurodevelopment

Belastende Kindheitserlebnisse (ACE)



• Anzahl erfasster ACE-
Kategorien variierte

• 7 – 12 Kategorien

• Gesamtprävalenz für 
mindestens ein ACE: 57% 

• Range: 43% – 88%

• Gesamtprävalenz für 
mindestens 4 ACEs: 13% 

• Range: 1% - 38%. 

Metaanalyse Hughes et al., 2017



Bevölkerungsrepräsentative 
Studie

• Random Route Ansatz
• Schwedenschlüssel
 Bevölkerungsrepräsentative Stichprobe

Instrumente:
• ACE-D (Wingenfeld et al. 2012)
• PHQ-4: Ängstlichkeit und Depression
• Quality of life
• Aggressives Verhalten



Witt et al., 2019
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Witt et al., 2019
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Adverse Childhood Experiences
(N= 2531)

1066 (56%)

525 (21%)

218 (9%)

136 (5%)

226 (9%)

Prävalenz ACEs

Null Eins Zwei Drei Vier oder mehr

M= 1.03 

SD= 1.70

Min: 0; Max: 10

0 1 2 3 ≥4



Konsequenzen für die Lebensqualität
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Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Leben?
***

Cohen‘s d= 0,68
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OR: 5,7
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Psychische Gesundheit gemessen 
mit der Red Flag-Schwelle des PHQ
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verbale Aggression, Herabsetzung
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Die Dimension der Problematik 
ernst nehmen

… keine selffullfilling prophecy

Opferstereotype vermeiden



Ärzteblatt 2018

Bilder und Metaphern reflektieren 



Kommentar Deutsches Ärzteblatt | Jg. 
115 | Heft 23 | 8. Juni 2018

Sensibilität im Umgang mit Sprache:

Metaphern und Bilder
• „Seelenmord“
• „Für ein Leben geschädigt …“
• Darstellung von zerstörten Puppen oder 

Teddybären als Bildmetapher

Heilberufliche Ethik: 
• Kein therapeutischer Nihilismus
• Therapeutisches Ziel: Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und 
Zurechtkommen im Alltag



Bebilderung von Artikeln und Berichten über 
sexuellen Missbrauch: kaputte Puppen- und 
Teddy-Motive

Westfälische Nachrichten 30.01.2019 SWR 2, 13.12.2013

BDKJ, 25.09.2018Stuttgarter Nachrichten, 17.04.2018



„Seelenmord“



Süddeutsche Zeitung
Freitag, 16. August 2019, Nr. 188, S. 8

„Ich wurde als Kind von 
meinem Vater missbraucht.

Und ja, man vergisst es nicht. 
Aber ich führe ein gutes 

Leben. Und manchmal habe 
ich mich gefragt, was stimmt 
mir nicht, da ich mich nicht, 

mehr als Opfer fühle.  Ich 
habe es sogar geschafft mit 

meinen Vater als er gestorben 
ist, mit ihm Frieden zu 

schließen. Darum danke für 
diesen Artikel.“

„Ich wurde als Kind von 
meinem Vater missbraucht.

Und ja, man vergisst es nicht. 
Aber ich führe ein gutes 

Leben. Und manchmal habe 
ich mich gefragt, was stimmt 
mir nicht, da ich mich nicht, 

mehr als Opfer fühle.  Ich 
habe es sogar geschafft mit 

meinen Vater als er gestorben 
ist, mit ihm Frieden zu 

schließen. Darum danke für 
diesen Artikel.“

Zuschrift einer Betroffenen auf ein Interview
(Zitat mit persönlich erteilter Einwilligung) 



Schutzkonzepte vs. Schutzprozesse
Institutionen der Frühförderung müssen 

Schutzorte und Kompetenzorte sein



Schutzkonzepte in Institutionen

Institution als Schutzort

Institutionelle Strukturen und Abläufe sind so 

gestaltet, dass Grenzüberschreitungen und 

Gewalt erkannt, benannt und Maßnahmen 

ergriffen werden, diese zu stoppen bzw. 

präventiv zu verhindern („kein Tatort 

werden“).

Institution als Kompetenzort

Kinder und Jugendliche und andere Personen, 

die von Gewalt betroffen sind, finden in der 

Einrichtung kompetente Hilfe und 

Unterstützung.

Etablierung von Schutzmaßnahmen, 
Haltungs- und 

Kompetenzentwicklung



Runder Tisch Sexueller 
Kindesmissbrauch

Runder Tisch „Sexueller Missbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 

privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich“

Empfehlung aus Abschlussbericht: 

 Alle Institutionen sollten 

Schutzkonzepte etablieren.



Aufbau eines Schutzkonzeptes

Bausteine Ebene 

Prävention

Fundament des Schutzkonzeptes

Gefährdungsanalyse/Risikoanalyse

Potentialanalyse/Ressourcenanalyse

Schutzkonzept

Bausteine Ebene 

Intervention

Bausteine Ebene 

Aufarbeitung

Evaluation des Schutzkonzeptes



Ebenen und Elemente von 
Schutzkonzepten

Ebenen Elemente

Analyse
• Gefährdungsanalyse/Risikoanalyse

• Potentialanalyse

Prävention

• Präventionsangebote für die Kinder und Jugendlichen
• Pädagogisches, sexualpädagog. und medienpädagog. Konzept
• Leitbild
• Verhaltenskodex/Verhaltensleitlinien
• Partizipationsformen für Kinder und Jugendliche, Eltern und Mitarbeitende
• Konzept zum Management von Beschwerden und Anregungen
• Kinderschutzsensible Personalrekrutierung und -entwicklung

• Arbeitsvertragliche Regelungen, z.B. Einholung eines Erweiterten
Führungszeugnisses

• Berücksichtigung von Kriterien des Kinderschutzes in der Personalauswahl
• Regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeitenden



Ebenen und Elemente von 
Schutzkonzepten

Ebenen von 
Schutzkonzepten Elemente von Schutzkonzepten

Intervention

• Interventionsplan zum Umgang mit Fehlverhalten von Mitarbeitenden

Mit dem Begriff Fehlverhalten sind hier umfasst: fachliches
Fehlverhalten, (sexuelle) Grenzverletzungen, (sexuelle)
Übergriffe/(sexuelle) Gewalt

Aufarbeitung

• Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der Aufarbeitung
aufgetretener Fälle

• Konzept zur Rehabilitation nach Falschbeschuldigung



Gefährdungsanalyse für die einzelne 
Institution

• Eine spezifische Gefährdungsanalyse muss immer der erste Schritt einer 

Schutzkonzeptentwicklung sein. 

• WICHTIG: Gefährdungen, Unsicherheiten und Risiken müssen gemeinsam 

erkannt und bewertet werden, das heißt Diskussion darüber mit allen 

Akteur*innen in einer Institution und den Adressat*innen

Mögliche Methoden:

• Nadel-Methode

• Ampelmethode

• Fragebogen zu Risikofaktoren



Spezifische Gefährdungspotentiale in der 
Frühförderung

Im Feld der Frühförderung kumulieren Risikofaktoren für Übergriffe, weil dies 

ein Arbeitsfeld ist, …

• … in dem emotionale und dichte Beziehungen zwischen betreuenden Personen 

und betreuten Kindern  bestehen.

• … in dem es langdauernde Vertrauensbeziehungen gibt.

• … in welchem eine große Zahl besonders vulnerabler Kinder betreut wird

• … mit einem erhöhten  Anteil von Patient:innen mit Vorgeschichte von ACE



Risikofaktoren für Gewalt im medizinisch-
therapeutischen Kontext

Personenbezogene 
Risikofaktoren

Patienten-
bezogene 

Risikofaktoren

Mitarbeiter-
bezogene 

Risikofaktoren

Kontextbezogene 
Risikofaktoren

Bezug: Krankenhaus 
als Institution

Interaktions-
bezogene 

Risikofaktoren

Strukturelle 
Risikofaktoren 

(in der Institution, auf 
der Station, im Team …)

Gesellschaftliche 
und 

umweltbezogene 
Risikofaktoren



Gefährdungsanalyse:
Nadelmethode

Gelbe Nadeln markieren Vermeidungsräume: 

Wo halten sich die Kinder und Jugendlichen nicht gern 
auf? 

Wohin nehmen sie lieber jemanden mit?

Rote Nadeln markieren Angst-Räume: 

Welche Orte mögen die Kinder und Jugendlichen 
überhaupt nicht? 

Welche suchen sie am liebsten erst gar nicht auf? 

Grüne Nadeln markieren 
Lieblingsräume: 

• Wo halten sich die Kinder und 
Jugendlichen gerne auf? 

• Wo fühlen sie sich sicher? 



Leitfragen Gefährdungsanalyse mit 
Mitarbeitenden

Diskutieren Sie z.B. in Kleingruppen die folgenden Fragen.

a) Welche Gefährdungssituationen für Übergriffe begegnen uns im Alltag?

b) Welche Maßnahmen sind notwendig und sinnvoll, um die entsprechenden 

Gefährdungssituationen abzuwenden?

Denken Sie dabei an alle Konstellationen für Übergriffe. (Nicht nur Fachkraft 

gegen Kind/Jugendliche/n)



Gefährdungsanalyse: Ampelmethode

• Diese Methode kann zur Einschätzung von Situationen und 

Handlungsabläufen genutzt werden

Bewertung Ablauf/Vorgehen xy

GRÜN
Ich denke, dass dieses Vorgehen/dieser Ablauf richtig und angemessen

ist.

GELB

Ich stehe diesem Vorgehen/Ablauf zwiegespalten gegenüber, da ich

Grenzen und die Rechte der Patientinnen und Patienten nicht

konsequent gewahrt sehe.

ROT
Es handelt sich aus meiner Sicht um ein Vorgehen/einen Ablauf, der nicht

in Ordnung ist.



Gruppen institutioneller 
Risikofaktoren (nach König et al. 
2018)

Zielgruppe 
(Wer wird 

betreut/gepflegt/behandelt?)

Personal/Personalpolitik

Betreuungsverhältnis 
(In welchem Kontext findet die 

Betreuung/Pflege/Behandlung statt?)

Fehlerkultur, Information, 
Beteiligungsstrukturen und 
Beschwerdemanagement

Institutionelle Rahmenbedingungen



Potentialanalyse

Strengths = Stärken
Was läuft gut in Bezug auf 

Kinderschutz?
Welche Maßnahmen sind schon 

umgesetzt?

Weaknesses= Schwächen
Was läuft noch nicht gut? 

Welche Maßnahmen sind noch 
notwendig?

Welche Gefährdungsfaktoren liegen 
vor?

Opportunities= Chancen
Welche positiven Aspekte bringt 

die Umsetzung von (Kinder-) 
Schutzmaßnahmen für unsere 

Einrichtung mit sich?
Welche Ressourcen können wir noch 

nutzen?

Threats = Risiken
Was sind Risiken/Probleme/ Nachteile 

in Bezug auf die Umsetzung von 
(Kinder-) Schutzmaßnahmen in unserer 

Einrichtung?

Arbeitsblatt „SWOT-Analyse“



Umgang mit Fehlverhalten in Institutionen
Mit dem Begriff Fehlverhalten sind hier umfasst: fachliches Fehlverhalten, (sexuelle) 

Grenzverletzungen, (sexuelle) Übergriffe, (sexuelle) Gewalt

Offene und 
positive 

Fehlerkultur

Interventions-
plan

Verhaltens-
leitlinien

Beschwerde-
verfahren

=
Institutionelle 
Haltung, dass 
Fehlverhalten/ 

Fehler offen 
angesprochen 

und als 
Möglichkeit 

gesehen werden 
zu lernen

=
Möglichkeiten, 
Fehlverhalten/ 

Fehler zu melden

=
Definitionen 
gewünschten 

Verhaltens sowie 
Hinweis, dass 
Fehlverhalten 
Konsequenzen 

hat

=
Festlegung eines 
Handlungsablauf

es bei 
Fehlverhalten

Elemente des Umgangs mit 
Fehlverhalten in Institutionen

Aufarbeitungs-
konzept

=
Aus Fehlern 
lernen und 
Prozesse 

verbessern

Prävention Intervention Aufarbeitung



Verpflichtung zur Umsetzung von 
Schutzkonzepten in Kliniken und Praxen

• Seit 17.11.2020 gibt es eine Vorgabe des G-BA die Entwicklung von 

Schutzkonzepten zu einem verpflichtenden Teil des Qualitätsmanagements zu 

machen 

• Ziel ist es, „Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen 

Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder 

hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren 

und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern.“ 

(https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4379/2020-07-16_QM-RL_Vorgaben-aktueller-

Stand_BAnz.pdf) 



Umzusetzende Elemente

Folgende Elemente müssen mindestens umgesetzt sein:

• Prävention (u. a. Information und Fortbildung der Mitarbeiter, Entwicklung 

wirksamer Präventionsmaßnahmen, Selbstverpflichtung und Verhaltenskodex, 

altersangemessene Beschwerdemöglichkeit, vertrauensvoller Ansprechpartner sein, 

spezielle Vorgaben zur Personalauswahl),

• Interventionsplan (z. B. bei Verdachtsfällen, aufgetretenen Fällen, Fehlverhalten von 

Mitarbeitern) und

• Aufarbeitung (u. a. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit aufgetretenen Fällen 

entwickeln)

Die Umsetzung dieser Elemente muss auf einer Gefährdungsanalyse basieren.



Schutzprozess in KJPP Ulm seit 
Klinikgründung 2001



• Entsprechend der UN-
Kinderrechtskonvention sind 
die Rechte von Mädchen und 
Jungen auf institutioneller 
Ebene verankert

• Ohne Möglichkeit diese 
einzufordern, bleiben Regeln 
und Rechte wirkungslos

Nonverbale Hinweise verdeutlichen -
Haltung



Schutzkonzept an der KJPP Ulm: 
Beschwerdemöglichkeit seit 2001

Freisprechanlage zum Patientenfürsprecher und zu den umliegenden 
Jugendämtern in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie



Partizipative Entwicklung einer altersgerechten 
Informationsbroschüre für Schulkinder

• Mehrjähriger Prozess unter Einbindung von Patient*innen und Schulklassen



Schutzkonzept an der KJPP Ulm: Anlage 
zum Arbeitsvertrag



Dienstanweisung des ärztlichen Direktors 
zum erweiterten Führungszeugnis

Erweitertes Führungszeugnis muss von 
jedem Mitarbeitenden in regelmäßigen 

Abständen vorgelegt werden. 



Erweitertes Führungszeugnis muss von 
jedem Mitarbeitenden in regelmäßigen 

Abständen vorgelegt werden. 

Erweitertes Führungszeugnis



Erweitertes Führungszeugnis (EFZ 
als Chance)

Erweitertes Führungszeugnis muss von 
jedem Mitarbeitenden in regelmäßigen 
Abständen vorgelegt werden. 



Ein Motto entsteht 
bei einem Schulprojekt (2017)



Überarbeitung Leitbild unter dem Motto 
„Dazugehören“



Überarbeitung Leitbild unter dem 
Motto „Dazugehören“



Fragen-und-Antworten-Fächer 
Hans-Lebrecht-Schule



Fächer Patienteninformation
Hans-Lebrecht-Schule



Ergebnisse AG Klinische Abläufe



Umfrage an der UKU



Materialien, Programme, Dissemination



Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Themenkomplex „Schutz vor (sexueller) 
Gewalt in Institutionen“



Lehre und Dissemination | Verbesserung 
der Lehre zum Thema Kinderschutz



E-Learning Kinderschutz 
(https://elearning-kinderschutz.de)

Weitere Online-
Kurse

Webbasierte 
Weiterbildungsangebote



Basiswissen Kinderschutz 
Baden-Württemberg

Anmeldungen zum Kurs bis einschließlich 31.10.21 unter:
www.bw-basiswissen.elearning-kinderschutz.de

Kontakt:  basiswissen@elearning-kinderschutz.de



Webseite



Fallbearbeitungsbereich

Falltrainer: Fallbeispiel Anna des Basismoduls 2



Fallbearbeitungsbereich

Falltrainer: Entwicklung eines Schutzkonzeptes (Basismodul 3)



Fazit



• Kinder mit (drohenden) Behinderungen haben ein
erheblich erhöhtes Risiko für alle Formen von
Misshandlung

• Dies gilt sowohl für den familiären Kontext als auch für
ihren Aufenthalt in Einrichtungen z.B. der Frühförderung

• Es ist notwendig, spezifische Schutzkonzepte auch in
diesen Einrichtungen zu entwickeln und hierbei die
besonderen Risiken der Kinder in den Blick zu nehmen

• Kindeswohlgefährdung bezieht sich nicht nur auf
Handlungen und Unterlassungen der Kindeseltern,
sondern auch auf Kindeswohlgefährdung in Institutionen
(z.B. schlechte oder ungeeignete Versorgung) => auch hier
haben Jugendämter einen Handlungsauftrag

• Frühförderung ist in sich interdisziplinär, nach außen aber
zu oft nicht vernetzt z.B. Beratungsbeziehung mit einer
externen Fachberatungsstelle

Fazit: Exklusion in der Inklusion?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein 
unglückliches Kind auf Erden gibt.“

Albert Einstein (*1879 in Ulm)


